
  
 Der Oberbürgermeister  
 Fachbereich Jugend und Soziales 
 

 
 

 

 Information zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 
 

Seite 1  
 

Information nach Artikel 13 und Artikel 14 der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) bei der Erhebung personenbezogener Daten 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist der Stadt Hagen, die durch den Oberbürger-
meister Erik O. Schulz vertreten wird, sehr wichtig. Mit den nachfolgenden Informationen er-
halten Sie eine Übersicht über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.  
 
Werden von Ihnen personenbezogene Daten wie zum Beispiel Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre 
E-Mail-Adresse oder Telefonnummer von der Stadt Hagen verarbeitet, sind Sie Betroffener im 
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung. 
 
1. Angaben zum Ver-

antwortlichen  
 

Stadt Hagen 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Jugend und Soziales  
Versicherungsamt 
Berliner Platz 22 
58089 Hagen 
• Telefon: 02331 207 3749 
• Telefax: 02331 207 2449 
• E-Mail: jugendsoziales@stadt-hagen.de 
 
Internet:www.hagen.de/irj/portal/FB-55-0806 
 

2. Angaben zum Da-
tenschutzbeauftrag-
ten 

Stadt Hagen  
Behördlicher Datenschutz 
Thorsten Banski 
Rathausstr. 11 
58095 Hagen 
• Telefon: 02331 207 4567 
• Telefax: 02331 207 2025 
• E-Mail: datenschutz@stadt-hagen.de 
 
Internet: https://www.hagen.de/datenschutz 
 

3. Zweck/e der Daten-
erhebung 

Unterstützung der Versicherten bei Renten- und Kontenklärungs-
verfahren 

4. Rechtsgrundlage/n 
der Verarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist §93 SGB IV 
i.V.m. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e Datenschutzgrund-
verordnung 
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5. Kategorien perso-
nenbezogener Da-
ten, die verarbeitet 
werden 

Folgende personenbezogene Daten von Ihnen werden verarbeitet: 
Personenstandsdaten, Daten aus den Rentenversicherungskon-
ten, evtl. Gesundheitsdaten, die für die jeweilige Vorsprache nötig 
sind. 

6. Empfänger oder Ka-
tegorien von Emp-
fängern der perso-
nenbezogenen Da-
ten 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an 
Rentenversicherungsträger, andere Sozialleistungsträger im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen 

7. Absicht Übermitt-
lung an Drittland 
oder eine internati-
onale Organisation 

Es ist grundsätzlich nicht beabsichtigt, Ihre personenbezogenen 
Daten an ein Drittland übermitteln oder an eine internationale Or-
ganisation weiterzugeben, es sei denn es ist im Rahmen eines 
zwischenstaatlichen Rentenverfahrens. 

8. Dauer der Speiche-
rung bzw. Kriterien 
für die Festlegung 
dieser Dauer 

Ihre Daten werden nach der Erhebung auf Grund der Empfehlun-
gen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsma-
nagement wie folgt gespeichert: 
Daten der Terminvereinbarungen 5 Jahre, Registratur der  
Anträge 30 Jahre, allgemeiner Schriftverkehr 10 Jahre 

9. Rechte der Be-
troffenen 

Dem Betroffenen stehen gegenüber der Stadt Hagen die nachfol-
gend aufgeführten Rechte zu:  
 
• Recht auf Bestätigung, ob personenbezogene Daten des Be-

troffenen von der Stadt Hagen verarbeitet werden 
• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen 

Daten 
• Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten  
• Recht auf Löschung oder Einschränkung der Datenverarbei-

tung 
• Recht auf Unterrichtung  
• Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung wegen 

besonderer Umstände 
• Recht auf Datenübertragbarkeit 
 

10. Beschwerderecht 
bei der Aufsichts-
behörde 

Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist die Landes-
beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen. Sie haben das Recht bei ihr Beschwerde einzulegen:  
 
Postfach 20 04 44 
40213 Düsseldorf  
• Telefon: 0211/38424-0 
• Telefax: 0211/38424-10 
• Email: poststelle@ldi.nrw.de 
 
Internet: www.ldi.nrw.de 
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11. Folgen der Nichtbe-
reitstellung der per-
sonenbezogenen 
Daten 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist entweder ge-
setzlich oder freiwillig für ein Renten- oder Kontenklärungsverfah-
ren erforderlich. Sie unterliegen nach §196 SGB VI den Auskunfts-
und Mitteilungspflichten gegenüber der Deutschen Rentenversi-
cherung. 
 
Die Verletzung der Pflichten aus §196 Abs. 1 SGB VI ist nach 
§320 SGB VI eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbu-
ße durch die Deutsche Rentenversicherung geahndet werden. 
 

12. Quelle der Daten Die Daten stammen entweder teilweise von Ihnen als betroffener 
Person oder ggfls. zur Ermittlung von Personenstandsdaten von 
der hiesigen Meldebehörde. 
 

13. Automatisierte Ent-
scheidung im Ein-
zelfall einschließlich 
Profiling (Artikel 22 
DSGVO) 

Eine automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich  
Profiling findet nicht statt. 

 
 


